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„Kaufmannsgerichte!^
Endlich, kurz vor Thoresschluß dieses Reichtages, ist das

Gesetz, betr. kaufmännische Schiedsgerichte, heraus¬
gekommen. Damit hat man einem Wunsche entsprochen, deu,
scit wie langen Jahren schon, die deutschen Handlungs¬
gehülfen bei der Gesetzgebung geltend gemacht haben, Tie

Negierung hat somit ihr seinerzeit gegebenes Wort zwar ein-

gelöst, jedoch in einer Weise, daß dabei der Gehülfenschast
leider noch Vieles zu wünschen übrig bleibt.

Denn das erkennt man schon beim oberflächlichen Prüfen
des Schiedsgerichtsgesetzentwurfes, daß er unsere Jahre lang
verfochteuen Forderungen nur in sehr unvollkommener

Weise erfüllt — so unvollkommen, daß wir der Gehülfen¬
schast rathen, noch einmnl, in letzter Stunde, niit aller

Energie ihre Forderungen geltend zil machen.
Dieser Gesetzentwurf ist ein Kompromiß zmischen dem

Klnsseninteresse der Prinzipalität, die ihre Gehülfeuschaft
möglichst von jeder Berührung mit der Arbeiterbewegung
fern halten will, deni Berufsdünkel eines Theiles der

Gehülfeuschaft selbst uud deu sozialen Nothwendigkeiten des

modernen Lebens. Schon im Titel zeigt sich das. Die

Arbeiter haben einfach ihre „Geiverbegerichte", in nnseren
Kreisen ivurde stets von „Kaufmäuuischen Schiedsgerichten"
oder „Kanfmäuuischeu Gewerbegerichten" gesprochen uud am

richtigsten hätte mnn die Schiedsgerichte vielleicht einfach als

„Handelsgewerbegerichte" bezeichnet. Aber da deu Gehülfen
um Gottes willen nicht zum Bewußtsein gebracht wcrdcn

darf, daß sie ihrer gauzeu sozialen ^age nach der Arbeiter¬

klasse angehören, so betrachtet man sie gesetzgeberisch nl?

besonderen „Kattfuinunöstaud" und daher der tönende Titcl

Kaufmannsgerichte! Das soll so klingen, wie eine Art

Ehrengerichtshos fiir Standessachen, wie sie Aerzte, Juristen,
Offiziere haben. Unsere Sozialpolitik steht im Zeichen der

Romantik! Sie phautasirt: Bauernstand, Arbeiterstnnd,
Bürgerstand, Kaufmnuusstnnd, Kaufmauusgericht. Dahcr dcr

Titel! Aber wer würde da nicht an Heine dcnkeu:

„Das mahnt au das Mittelalter so schön,
An Edelknechte »ud Knappen,
Dic iu dem Herzcu getragen dic Trcu'
Und auf dem Hintern das Wappen.

Das mahnt an Krcuzzug und Turuci,
Au Miuue und fromtucs Dicucu,
Nu die ungetrübte Glaubeuszcit,
Wo uoch kciuc Zcituug crschicncn!"

Diese sozialpolitische Romantik klappt aber i» dcr Praris
sofort zusammen. Mnu ivill die GelMsenschaft vo» dem

Geiverbegerichte dcr Arbcitcr sorgfältig fcruhalten und muß
sich doch dcr Geiverbegerichte bedienen. Die Kaufinnnus-
gerichte siud nämlich in der Praris völlig aus-
gebnnt auf den bestehenden Gewerbegerichten! Wo
ein Geiverbegericht besteht, theilen sie mit demselben die Ein¬

richtungen,, die Gerichtsschreiberei, deu Bureaudieust, dic

^itzungs- und Biireauräumlichkeiteii, sogar den Vorsitzenden
uud den Stellvertreter. Warum nlso die Umständlichkeit des

„KausmnnnSgerichtS"? Warum richtete mau nicht einfach
beim Geiverbegericht eine „Spruchkammer für Streitigkeiten
aus dem kaufmännischen Arbeitsvertrag" ein? Oder warum

unterstellt man die Gehülfen nicht kurrzweg dem Gewerbe-

gericht?
Warum, dnS werden wir sofort sehen. Da sowohl die

Wahlgängc sür die Zusammensetzuug des .«qusmaunsgerichts
wie die Verhandlungen desselben völlig unabhängig vom Ge¬

iverbegericht der Arbeiter sind, bietet dcr Gesetzentwurf unseren
Ausbeutern die Annehmlichkeit, ihnen ein doppeltes
Wahlrecht zu geben, so daß sie ihreu Einfluß auf Gewerbe¬

gericht iind Kaufmauusgericht geltend machen können. Da
die Handelshülfsarbeiter nach ivie vor dem Geiverbegericht
unterstehen, so wählt der Prinzipal einmal hicr die Arbeit-

geberbeisitzcr uud darauf bcim KaufmnuuSgcricht, da er dem¬

selben unterstellte Gehülfen beschäftigt, nuch hier die Priuzi-
palsbeisitzer. Er hat faktisch eiu doppeltes Wahlrecht!

Während aber so das Gesetz der Prinzipalität weit ent¬

gegen kommt — bei einem Gesetz, welches doch die Gehülfen
schützen soll! — ist das Wahlrecht der Gehilfen fo
kärglich wie möglich bemessen »nd dasür gesorgt — wir
werden dies weiter »»ten sehe»! — daß a»ch bei der Wahl
der Gchülsenbeisitzer die Prinzipale so viel wie möglich ihre
VcrtrauenSlc»tc zu Gchülsciibcisitzern dclegirc» könncn. Man
taun schon jetzt sagen: in deu Mittelstädten wird sich
dns Knu sinn uus gericht vollständig in deu Händen
der Prinzipalschast bcfindcu!

Znuächst hat es die Reichssozialpolitik thatsächlich fertig
gebracht, die Ricscuzahl der im Haudelsgewerbe thätigen
Fraueu vom Wahlrecht »ud Wählbarkeit auszu¬
schließen. Mau läßt die Zehutauscudc dcr Vertaufe-
riuucu usw., die Alle das Kausmaunsgericht iu Anspruch
nehmen müsscn, ohne jegliche Vertretung ihrer Interessen,
man thut, als seien sie garuicht vorhaude»! Und dabei rcdct
dcr Ministcr gelcgcntlich vou dcr möglichsten Gleichstellung
dcr Fra», dcr dcr Post- »ud Eiscubahudicust, das Uuivcrsitäts-
studiiim »siv. eröffnet werden müssc. Blos die im Handcl
thätigc Prolctaricriu schicbt man als >ino.irtitV' n^AliAsadlc!
bci Seite.

War es den bürgerlichen Parteien »ud der Negieruug
mit der Gleichstellung dcr Frau crust, so hättcu sie hier eiu

eugbegreuzteS Gcbict, aus wclchcm sic vortrefflich das gewerb¬
liche Fraueuwahlrecht auf seiue Wirksamkeit bätteu erprobe»
können. Da sie es nicht thaten, weiß man, was binfür vo»

ihre» diesbczüglichcn Rcdciisartcu zu haltcu ist.




